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1. Abschnitt — Straftaten

gegen Leben und Gesundheit des Menschen § 1 1 4

5. Ziff. 3 en thä lt die Regelung, daß das Vorliegen besonderer Tatum
stände die strafrechtliche V erantw ortlichkeit i. S. des Totschlags 

m indert. Solche besonderen Tatum stände können auf der objektiven oder 
subjektiven Seite der T at vorliegen und die G esellschaftsgefährlichkeit 
des Tötungsverbrechens erheblich verm indern. Besondere Tatum stände 
können sich auch aus den Motiven des Täters ergeben, z. B. w enn die 
M utter den G ashahn aufdreht, um m it ihrem  unheilbar kranken Kind 
aus dem Leben zu gehen. K om m t es n u r zur Tötung des Kindes, weil die 
M utter noch gerettet w erden kann, so kann ggf. Ziff. 3 angew endet w er
den.

§ 114
Fahrlässige Tötung

(1) Wer fahrlässig einen Menschen tötet, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Ein schwerer 
Fall liegt vor, wenn
1. mehrere Menschen getötet werden;
2. die fahrlässige Tötung auf einer rücksichtslosen Verletzung 

von Bestimmungen zum Schutze von Leben und Gesund
heit der Menschen beruht oder der Täter seine Sorgfalts
pflichten im gesellschaftlichen Zusammenleben in beson
ders verantwortungsloser Weise verletzt.

1. Die H andlung besteht in einem pflichtw idrigen Tun oder U nterlas
sen des Täters und der dadurch verursachten Tötung eines oder

m ehrerer Menschen. W ird das pflichtw idrige Tun oder U nterlassen einer 
Person als Ursache der Tötung festgestellt, dann m uß geprüft w erden, ob 
diese auch subjektiv  fü r die herbeigeführte Folge verantw ortlich ist (vgl. 
§§ 7 bis 9).

2. Abs. 2 beschreibt die schweren Fälle der fahrlässigen Tötung. Nach 
Ziff. 1 m uß es sich um  m indestens zwei Menschen handeln, die durch

ein einheitliches oder m ehrfaches fahrlässiges H andeln getötet werden.
Ziff. 2 erste  A lternative ist dort anw endbar, wo Bestim m ungen zum 

Schutze von Leben und G esundheit vorhanden sind. Rücksichtslosigkeit 
ist die krasseste Form  egoistischen V erhaltens. U nter rücksichtslos ist auch 
die gew ohnheitsm äßige bew ußte M ißachtung oder Verletzung von Be
stim m ungen zum  Schutze von Leben und G esundheit zu verstehen.

Dort, wo Bestim m ungen der genannten A rt nicht vorhanden sind 
(2. A lternative), is t zu prüfen, ob eine besonders verantw ortungslose V er
letzung von Sorgfaltspflichten im  gesellschaftlichen Zusam m enleben vor
liegt. U nter Sorgfaltspflichten sind über die 1. A lternative h inaus alle


